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Über zwei Jahre wurde in Deutschland über die Umsetzung der Europäischen Gleichbehand-
lungsrichtlinien öffentlich diskutiert und debattiert.

Nun ist es da:

Seit 18. August 2006 ist das Gesetz zur Umsetzung Europäischer Richtlinien zur Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung, das am 14. August 2006 ausgefertigt und am 17. Au-
gust 2006 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden ist (Bundesgesetzblatt vom 17.08.2006 
I, Seiten 1987 – 2004), in Kraft!

Dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz die wohl einschneidendste Änderung im Arbeits-
recht, insbesondere auch in der Personalpraxis, seit Jahren ist, darüber sind sich alle einig.

Doch was bedeutet das Gesetz für die Praxis der Personalarbeit und die Unternehmen, insbe-
sondere die besonders personalintensiven Unternehmen wie Personaldienstleister, nun tat-
sächlich?

Die vielfach in der Öffentlichkeit prognostizierte Prozesslawine wird sicherlich nicht in dem 
Ausmaße kommen, wie sie vereinzelt als Horrorszenario im Vergleich mit „amerikanischen Ver-
hältnissen“ darzustellen versucht wird.

Dennoch ist es für den Personalbereich sehr wichtig, die Gefahren und Lösungen zu kennen so-
wie entsprechend zu handeln und möglichen negativen Rechtsfolgen des AGG vorzubeugen.

Da das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz mangels gesetzgeberischer Übergangsfrist für 
den Bereich des Arbeitsrechts sofort Anwendung fi ndet, ist nun in den Unternehmen auch eine 
zügige Umsetzung erforderlich.

Das Gesetz selbst, das an einigen Stellen, wie nunmehr auch von einigen namhaften Juristen 
publiziert wurde, „inhaltlich schlecht gefertigt wurde“, gibt – außer in § 12 und § 13 AGG – kei-
nerlei Anhaltspunkte dafür, wie eine praxisgerechte Umsetzung erfolgen muss bzw. sollte.

Um möglichen Diskriminierungsfällen im Unternehmen im Vorfeld vorzubeugen und eventuelle 
Gefahren im Voraus am besten zu entschärfen, ist eine entsprechende betriebliche Handha-
bung und Umsetzung wichtig, gerade auch zur Vermeidung von unnötigen Rechtsauseinander-
setzungen und damit verbundenen Kosten durch Entschädigungsleistungen.

Der Gesetzgeber hat in § 12 AGG den Unternehmen eine relativ hohe Organisations- und Infor-
mationspfl icht aufgebürdet.
Diese verlangt unter anderem die Information bzw. Schulung der Mitarbeiter (§ 12 Abs. 2 AGG) 
zur Erfüllung dieser Pfl ichten als vorbeugende Maßnahme. Um diesen Pfl ichten gerecht zu 
werden, müssen die Personalverantwortlichen entsprechend informiert bzw. geschult und das 
Unternehmen in der betrieblichen Praxis auf die genauen Anforderungen des (Anti-)Diskrimi-
nierungsrechts ausgerichtet werden.

Das vorliegende Buch dient vorwiegend, wie es sich auch aus dem Titel „Das neue Diskrimi-
nierungsrecht in der Praxis für Personaldienstleister“ ergibt, der praktischen Umsetzung der 
neuen gesetzlichen Anforderungen in die tägliche Arbeit aller im Personal-(dienstleistungs-) 
bereich für die Personalarbeit Verantwortlichen (d. h. sowohl internen Mitarbeitern, wie Nie-
derlassungs-, Geschäftsstellen- und Außenstellenleitern, Personaldisponenten und -sachbear-
beitern, als auch Mitarbeitern im Vertriebsbereich, d. h. im Umgang mit den Kunden).

In Teil A des Buches werden nach kurzen einführenden Erläuterungen zur Entstehung des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und den bereits bisher bestehenden Diskriminierungs-
regelungen (Kapitel 1) die rechtlichen Grundlagen und der Inhalt des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes praxisnah erläutert.
Ein ganz wesentlicher Fokus des Buches liegt auf der praxisnahen Darstellung der notwen-
digen betrieblichen Umsetzung (Kapitel 2).



Teil B des Buches bietet Arbeitshilfen, d. h. Checklisten, Muster und Formulare, die eine zügige 
und schnelle Umsetzung des neuen Diskriminierungsrechts bieten und insbesondere für den 
Bereich der Personaldienstleistung die notwendigsten Grundvoraussetzungen der diskriminie-
rungsfreien Personalarbeit gewährleisten sollen.

Ziel des Buches ist es somit nicht, die neuen diskriminierungsrechtlichen Regelungen in Lehr-
buchform darzustellen oder die gesetzlichen Regelungen auf ihre Übereinstimmung mit den 
EU-Richtlinien oder nötigen EU- bzw. verfassungskonformen Auslegungen und mögliche künf-
tige Rechtsprechung hierzu zu durchleuchten.

Die vielen, auch praktischen Tipps und Beispiele decken inhaltlich die grundsätzliche Handha-
be und die wichtigsten Bereiche für die Praxis ab.

Gleichwohl ist dem Autor klar, dass viele in Tipps oder Hinweisen dargestellten Grundsätze 
vielfach auch Einzelfallausnahmen bieten. 
Eine differenzierte Darstellung aller möglichen rechtlichen und tatsächlichen Einzelfälle, die 
häufi g in der Praxis keine oder kaum praktische Bedeutung entfalten, wurde damit zugunsten 
der Verständlichkeit auch für Nichtjuristen und der praxisnahen betrieblichen Umsetzung be-
wusst vermieden.

Um den Charakter eines Arbeitsbuchs für die Praxis zu gewährleisten, war es erforderlich, deut-
liche Schwerpunkte zu setzen. Im Vordergrund steht daher die Darlegung und Erläuterung der 
im Vordergrund stehenden Mehrzahl von praktischen Problemen und Fragestellungen. 
 
Das Buch hat den Rechtsstand vom 15.09.2006.

Sämtliche im Buch angeführten Beispiele beruhen auf tatsächlichen Fällen der Praxis; die 
aufgeführten Stellenanzeigen wurden deutschen Tageszeitungen mit Druckaufl agen von über 
300.000 Exemplaren pro Ausgabe in der Zeit zwischen 10. August 2006 und 05. September 
2006, weitgehend sogar nach dem Inkrafttreten des AGG am 18.08.2006, entnommen.

Anregungen, Fehlerhinweise und Verbesserungsvorschläge sowie Kritik werden gerne vom 
Autor (mail@g-bauer.de) oder vom Fachverlag Personalundwissen.de Limited (info@perso-
nalundwissen.de) entgegen genommen und begrüßt.

Nürnberg, im September 2006  Gerd Bauer
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ebenfalls verpfl ichtet, Diskriminierungen im Betrieb, insbesondere durch andere Arbeitnehmer 
bzw. Dritte (z.B. Kunden), zu unterbinden (Organisationspfl icht - § 12 AGG). 
Für Verstöße muss der Unternehmer betriebsöffentlich eine Beschwerdestelle in seinem Be-
trieb, z.B. der Personalabteilung, festlegen und bekannt machen (§ 13 Abs. 1 Satz 1 AGG).

Zudem ist der Arbeitgeber „verpfl ichtet, umfassenden Schutz“, der  „auch vorbeugende Maß-
nahmen umfasst“ (§ 12 Abs. 1 AGG), zu treffen. 
Zur Erfüllung dieser Pfl icht nennt das Gesetz ausdrücklich die „Schulung der Mitarbeiter zur 
Verhinderung von Benachteiligungen“ und die Umsetzung entsprechender Maßnahmen zur 
Unterbindung von Benachteiligungen durch Mitarbeiter, wie z.B. mittels Abmahnungen, Ver-
setzungen und Kündigungen (§ 12 Abs. 2 AGG).

Bekanntmachungspfl icht
Zu beachten ist ferner auch die Pfl icht zum Aushang der neuen gesetzlichen Regelung und zur 
Bekanntmachung der zuständigen betrieblichen Beschwerdestelle gemäß § 12 Abs. 5 AGG.
Neben der Bekanntmachung der Vorschriften des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes so-
wie des § 61b Arbeitsgerichtsgesetzes ist auch die betriebliche Beschwerdestelle (§ 13 Abs. 1 
AGG) im Betrieb bekannt zu machen.
Die Bekanntmachung kann durch Aushang oder Auslegung an geeigneter Stelle im Betrieb 
bzw. Einsatz der im Betrieb sonst üblichen Informations-/Kommunikationswege (z.B. Intranet) 
erfolgen.

Umsetzung in der praktischen Personalarbeit

Die aus dem AGG resultierenden Risiken können durch eine entsprechende betriebliche Hand-
habung und Umsetzung gelöst werden, bedürfen aber auch eines nicht ganz geringen betrieb-
lichen Aufwandes, z.B. durch entsprechende schriftliche Dokumentation sowie die Aufbewah-
rung von Unterlagen und Schriftstücken.

Die von vielen Gegnern bzw. Kritikern, geschäftstüchtigen Beratern oder Softwareanbietern als 
Horrorszenario prognostizierte Prozesslawine, insbesondere bei Einstellungen, Beförderungen 
und Entlassungen, wird sicherlich nicht kommen.
Denn auch die Geschlechtsbenachteiligungen und unzulässigen geschlechtsspezifi schen Stel-
lenausschreibungen, die man bis zum heutigen Tage in den deutschen Tageszeitungen fi nden 
kann und die bereits seit Jahren in § 611a BGB – ähnlich wie nun im AGG – sanktioniert sind, ha-
ben zwar zu etlichen Prozessen (siehe z.B. BAG vom 05.02.2004 – Az: 8 AZR 112/03) und Entschä-
digungszahlungen seitens der Arbeitgeber geführt, aber nicht zu bundesweiten Prozesslawinen. 

Dennoch ist es für den Personalbereich sehr wichtig, die Gefahren und Lösungen zu kennen 
sowie entsprechend zu handeln und möglichen Rechtsfolgen des AGG vorzubeugen. 
Dies betrifft insbesondere die Bereiche der Arbeitsverträge, Betriebsvereinbarungen, Tarifver-
träge und sonstige Vereinbarungen sowie die Bewerbungen, Einstellungen, Kündigungen, Ab-
mahnungen und schon das erste Antwortschreiben auf Bewerbungen.

Viele bisherige Regelungen und Handhabungen in der Praxis sind mit dem neuen (Anti-)Diskri-
minierungsrecht sicherlich nicht mehr möglich und werden in der Praxis über kurz oder lang zu 
Schwierigkeiten führen.
So zum Beispiel folgende Ausschreibungen: „ Wir suchen … zwischen 25 und 35 Jahren“, oder 
„Junge Mitarbeiter gesucht!“, „Frisöse mit perfekten Deutschkenntnissen gesucht“.
Oder folgende Fragen im Bewerbungs-/Einstellungsbogen:
z.B.: „Sind Sie schwanger?“ oder „Sind Sie behindert?“.
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Und auch Tarifverträge können diskriminierende Regelungen enthalten bzw. bei entspre-
chender Anwendung zu unzulässigen diskriminierenden Benachteiligungen führen.
Bei der Anwendung tarifvertraglicher Regelungen ist damit ebenfalls auf mögliche Verstöße zu 
achten.

Und was ist nun zu tun ?

Beugen Sie für Ihr Unternehmen vor, denn die Gefahren können im Voraus sicherlich am besten 
entschärft werden, um möglichen Problemen vorbereitet zu begegnen.

Neben der genauen Kenntnis des (Anti-)Diskriminierungsrechts ist auch die betriebliche Umset-
zung der Diskriminierungsverbote wichtig für das Unternehmen.

So lästig dieses neue Gesetz für Arbeitgeber und insbesondere Dienstleister bzw. Personal-
dienstleister zunächst erscheinen mag, so nützlich kann dies für Ihr Unternehmen sein, um sich 
von den Mitbewerbern abzugrenzen. 
Sei es zur Kundenbindung als qualifi zierter Partner des Kunden in unter Umständen auch sekun-
dären Personalfragen, sei es als neues Vertriebsargument für die eigenen Dienstleistungen.

1.4. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz  seit 
        18. August 2006
 - Ein Überblick über das neue Gesetz 

Das Gesetz zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung wurde am 14. August 2006 ausgefertigt und ist am 17.08.2006 im Bundes-
gesetzblatt veröffentlicht worden (BGBl vom 17.08.2006 I, Seiten 1987-2004). Es ist als so ge-
nanntes Artikelgesetz ausgestaltet und enthält als Artikel 1 das „Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG)“, in dem die Diskriminierungsverbote mit den Ausnahmeregelungen und 
Rechtfertigungen sowie die Rechtsfolgen und alle weiteren Regelungen enthalten sind. 
Artikel 2 beinhaltet das „Gesetz über die Gleichbehandlung der Soldatinnen und Soldaten 
(SoldGG)“ und Artikel 3 die Änderungen weiterer Gesetze, d.h. entsprechende Ergänzungen, 
Anpassungen oder Streichungen. Überwiegend handelt es sich hier um Folgeänderungen.
Artikel 4 regelt dann abschließend das Inkrafttreten von Art. 1 bis 3 sowie das Außerkrafttreten 
des Beschäftigtenschutzgesetzes (vom 24.06.1994).

Hier hat der Gesetzgeber „den Tag nach der Verkündung“ festgeschrieben: das ist der 18. Au-
gust 2006.  Damit wird die Frage des Zeitpunkts der Wirksamkeit der vorstehenden Art. 1 bis 
Art. 3 festgelegt.

Nachfolgend werden die Bestimmungen des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes (AGG) näher dargelegt.

Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 

Der Allgemeine Teil des AGG legt den Anwendungsbereich des Gesetzes fest und trifft Begriffs-
bestimmungen. 
Ziel des Gesetzes ist nach Maßgabe des § 1 AGG, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse 
oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, ei-
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2.2. Die „alten“ Diskriminierungsverbote
 - Was bleibt von den alten Regelungen ? – Was ändert sich ? – Was fällt weg ?- 

Die bisherigen oder „alten“ Diskriminierungsverbote, wie sie vorstehend (Teil A. – Kapitel 1.2.) 
näher dargestellt wurden, bleiben teilweise weiter unverändert bestehen (Art 3 GG, §§ 4 Abs. 
1 und Abs. 2 TzBfG, § 9 Nr. 2 AÜG).

Teilweise sind die „Altregelungen“ auch entsprechend angepasst oder ergänzt worden (§ 75 
Abs. 1, §  4 TzBfG, § 81 Abs. 2 SGB IX), wie sich aus Artikel 3 des Gesetzes zum Umsetzung eu-
ropäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung (z.B. Absatz 
3 und Absatz 10) ergibt.

§ 75 Abs. 1 BetrVG wurde inhaltlich an die Diskriminierungsmerkmale des § 1 AGG von der 
Formulierung her angepasst und in § 81 Abs. 2 Satz 2 SGB IX wurden die dort aufgezählten Be-
nachteiligungen gestrichen und pauschal auf das AGG verwiesen. („Im Einzelnen gelten hierzu 
die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.“)
 
Zum anderen sind die Regelungen der Geschlechtsdiskriminierung in §§ 611 a, 611 b und 612 
Abs.3 BGB durch das neue Diskriminierungsrecht aufgehoben worden (Artikel 3 Abs. 14 des 
Gesetzes zum Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung) und das Gesetz zum Schutz des Beschäftigen vor sexueller Belästigung 
am Arbeitsplatz (Beschäftigtenschutzgesetz – BeschSchG) außer Kraft getreten (Artikel 4 Satz 
1 des Gesetzes zum Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung).

Diese bis einschließlich 17.08.2006 gültigen eigenständigen Regelungen über die Benachteili-
gung wegen des Geschlechts und die sexuelle Belästigung sind nunmehr vollinhaltlich in dem 
neuen Gesetzeswerk des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes enthalten.

Neufassung:
§ 81 Abs.2 S.2

Neufassung:
§ 81 Abs.2 S.2

* Regelungen bestehen unverändert fort!
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